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Gesetzentwurf
der Abgeordneten Arnold Vaatz, Dirk Fischer (Hamburg), Eduard Oswald, Georg
Brunnhuber, Dr. Wolf Bauer, Veronika Bellmann, Renate Blank, Wolfgang Börnsen
(Bönstrup), Klaus Brähmig, Paul Breuer, Hartmut Büttner (Schönebeck), Hubert
Deittert, Alexander Dobrindt, Thomas Dörflinger, Maria Eichhorn, Enak Ferlemann,
Dr. Michael Fuchs, Georg Girisch, Peter Götz, Markus Grübel, Bernd Heynemann,
Robert Hochbaum, Klaus Hofbauer, Dr. Peter Jahr, Norbert Königshofen, Manfred
Kolbe, Werner Kuhn (Zingst), Peter Letzgus, Eduard Lintner, Dr. Klaus W. Lippold
(Offenbach), Dr. Michael Luther, Maria Michalk, Klaus Minkel, Bernward Müller
(Gera), Henry Nitzsche, Günter Nooke, Dr. Peter Paziorek, Christa Reichard
(Dresden), Marion Seib, Gero Storjohann, Volkmar Uwe Vogel, Gerhard Wächter,
Werner Wittlich, Elke Wülfing und der Fraktion der CDU/CSU

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Verkehrswegeplanungs-
beschleunigungsgesetzes

A. Problem
Das Verkehrswegeplanungsbeschleunigungsgesetz gilt für Planungsmaßnah-
men bei den Eisenbahnen des Bundes, Bundesfernstraßen, Bundeswasserstra-
ßen, Straßenbahnen und Verkehrsflughäfen in den neuen Ländern. Es tritt nach
dem 31. Dezember 2004 außer Kraft. Ursprünglich galt dieses Gesetz lediglich
für Verkehrswege der Eisenbahnen des Bundes bis zum 31. Dezember 1999, für
die übrigen Bereiche dagegen nur bis zum 31. Dezember 1995. Mit dem Ersten
Gesetz zur Änderung des Verkehrswegeplanungsbeschleunigungsgesetzes vom
15. Dezember 1995 (BGBl. I S.1840) wurde die Geltungsdauer des Gesetzes
für den gesamten Regelungsbereich bis zum 31. Dezember 1999, mit dem
Zweiten Gesetz zur Änderung des Verkehrswegeplanungsbeschleunigungsge-
setzes vom 22. Dezember 1999 (BGBl. I S. 2659) bis zum 31. Dezember 2004
verlängert.
Mit dem Verkehrswegeplanungsbeschleunigungsgesetz werden durch strenge
Fristen für Behörden, vereinfachte Verfahren der Enteignung bei ungeklärten
Eigentumsverhältnissen sowie die Beschränkung der gerichtlichen Überprü-
fung von Planungsbeschlüssen auf eine Instanz (Bundesverwaltungsgericht)
die Voraussetzungen für ein zügiges Planungsverfahren geschaffen.
Eine erneute Verlängerung der Geltungsdauer des Gesetzes bis zum 31. Dezem-
ber 2019 ist notwendig.
Das gesetzgeberische Ziel, die Verkehrsinfrastruktur in den neuen Ländern
nach den Anforderungen des nach der Vereinigung erheblich gestiegenen Ver-
kehrs auszubauen, wird auch bis zum 31. Dezember 2004 noch nicht erreicht
sein. Die Regelungen des Gesetzes haben sich in der Praxis bewährt; das Ziel,
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Infrastrukturvorhaben im Verkehrsbereich zu beschleunigen, konnte in nach
diesem Gesetz durchgeführten Verfahren erreicht werden. Jedoch werden vor-
aussichtlich erst bis zum Ablauf des Solidarpaktes II am 31. Dezember 2019 in
den neuen Ländern die wichtigsten Planungsverfahren eingeleitet worden sein,
sodass eine entsprechende Verlängerung der Geltungsdauer des Verkehrswege-
planungsbeschleunigungsgesetzes notwendig ist, um das Gesetzgebungsziel zu
erreichen.

B. Lösung
Die Geltungsdauer des Verkehrswegeplanungsbeschleunigungsgesetzes wird
bis zum 31. Dezember 2019 verlängert.

C. Alternativen
Ohne die Verlängerung der Geltungsdauer läuft das Verkehrswegeplanungsbe-
schleunigungsgesetz zum 31. Dezember 2004 aus. Dadurch wird ab 1. Januar
2005 beispielsweise der Instanzenzug in verwaltungsgerichtlichen Streitigkei-
ten wieder eröffnet. Dies kann zu erheblichen Verzögerungen bei der Umset-
zung von Verkehrsinfrastrukturvorhaben verbunden mit einem zusätzlichen
Verwaltungsaufwand und erhöhten Kosten führen.

D. Kosten
Keine
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Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des
Verkehrswegeplanungsbeschleunigungsgesetzes

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates fol-
gendes Gesetz beschlossen:

Artikel 1
In § 1 Abs. 1 Satz 1 des Verkehrswegeplanungsbeschleu-

nigungsgesetzes vom 16. Dezember 1991 (BGBl. I S. 2174),
das zuletzt durch Artikel 238 des Gesetzes vom 29. Oktober
2001 (BGBl. I S. 785) geändert worden ist, wird die Jahres-
zahl „2004“ durch die Jahreszahl „2019“ ersetzt.

Artikel 2
Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in

Kraft.

Berlin, den 31. Januar 2003
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Begründung

A. Allgemeines
Das Verkehrswegeplanungsbeschleunigungsgesetz schafft
die rechtlichen Voraussetzungen für die beschleunigte Pla-
nung der notwendigen Verkehrsinfrastrukturmaßnahmen in
den neuen Ländern sowie zwischen den neuen und alten
Ländern. Das Gesetz gilt bis zum 31. Dezember 2004 für
die Planung von Verkehrswegen bundeseigener Eisenbah-
nen, Bundesfernstraßen, Bundeswasserstraßen, Verkehrs-
flughäfen und Straßenbahnen.
Strenge Fristen für Behörden, vereinfachte Verfahren der
Enteignung bei ungeklärten Eigentumsverhältnissen sowie
in besonderem Maße die Beschränkung der gerichtlichen
Überprüfung von Planungsbeschlüssen auf eine Instanz
(Bundesverwaltungsgericht) haben zu einer erheblichen
Verkürzung der Genehmigungsverfahren geführt, ohne dass
der Rechtsschutz von Betroffenen eingeschränkt worden ist.
Das Ziel des Gesetzes, die Verkehrsinfrastruktur in den
neuen Ländern nach den Anforderungen des nach der Verei-
nigung erheblich angestiegenen Verkehrs auszubauen und in
dieser Hinsicht eine Angleichung der Lebensverhältnisse in
den alten und neuen Ländern zu erreichen, ist noch nicht er-
reicht. Bis zum Ende der Geltungsdauer des Gesetzes am
31. Dezember 2004 werden die Planungsverfahren für die
Verkehrsprojekte „Deutsche Einheit“ und andere für die
neuen Länder besonders bedeutsame Verkehrsinfrastruktur-
vorhaben nicht abgeschlossen sein. Eine leistungsfähige
und moderne Infrastruktur ist jedoch für die weitere Ent-
wicklung in den neuen Ländern unabdingbar. Deren Fort-

schritt führt zu einer entsprechenden Aufwertung des Stand-
orts Deutschland und zu einer erhöhten internationalen
Wettbewerbsfähigkeit der Bundesrepublik Deutschland und
kommt somit letztlich auch den alten Ländern zugute.
Eine Verlängerung der Geltungsdauer des Gesetzes für alle
Verkehrsbereiche bis zum 31. Dezember 2019 ist notwen-
dig, um das Gesetzgebungsziel zu erreichen. Bis Ende 2019
werden in den neuen Ländern die Planungsverfahren bei
allen wichtigen Verkehrsinfrastrukturmaßnahmen eingelei-
tet worden sein und somit in den Anwendungsbereich dieses
Gesetzes fallen. Damit wird die Geltungsdauer des Ver-
kehrswegeplanungsbeschleunigungsgesetzes an den Zeit-
raum der im Solidarpakt II vereinbarten Zahlung von Son-
derbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen zum Abbau tei-
lungsbedingter Infrastrukturdefizite in den neuen Ländern
gekoppelt.
Diese Regelung bedarf der Zustimmung des Bundesrates.

B. Einzelbegründung

Zu Artikel 1
Diese Vorschrift enthält die notwendige Regelung zur Ver-
längerung der Geltungsdauer des Gesetzes.

Zu Artikel 2
Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten des Gesetzes.
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